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 Bei Entscheidungen in Turnieren, Play-Off, Pokalspielen, Platzierungsspielen etc. relevant – insgesamt nur 
Klarstellung

 Das bedeutet, dass nach jeder 5-Werfer-Sequenz (bei weiterem Gleichstand) das Team mit dem ersten 
Wurf wechselt (Bsp: Team A startet 1-5, Team B startet 6-10, Team A startet 11-15 …)
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Minuten; die Halbzeitpause normalerweise 10 Minuten. 

 

Die normale Spielzeit für Jugendmannschaften von 12-16 Jahren beträgt 2 x 25 Minuten, für 

Jugendmannschaften von 8-12 Jahren 2 x 20 Minuten; die Halbzeitpausen normalerweise 10 

Minuten. 

 

Hinweis:  

IHF, Kontinentalföderationen und nationale Verbände haben das Recht, für ihren Bereich abweichende 

Regelungen bezüglich der Halbzeitpause zu treffen. Die Halbzeitpause beträgt maximal 15 Minuten. 

 

2. Ist ein Spiel nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden und soll bis zur Entscheidung 

weitergespielt werden, erfolgt nach einer Pause von 5 Minuten eine Verlängerung. Die 

Verlängerung dauert 2 x 5 Minuten mit 1 Minute Halbzeitpause. 

 

Ist das Spiel nach einer ersten Verlängerung noch nicht entschieden, erfolgt nach einer Pause von 

5 Minuten eine zweite Verlängerung von 2 x 5 Minuten mit 1 Minute Halbzeitpause. 

 

Fällt auch hier keine Entscheidung, ist der Gewinner im Einklang mit den Bestimmungen des 

betreffenden Wettbewerbs zu ermitteln. Ist die Entscheidung durch 7-m-Werfen herbeizuführen, 

gelten die Bestimmungen des folgenden Kommentars. 

 

Kommentar: 

Am 7-m-Werfen dürfen hinausgestellte oder disqualifizierte Spieler nicht teilnehmen (siehe auch Regel 

4:1 Abs. 4). Jede Mannschaft benennt 5 Spieler. Diese Spieler führen im Wechsel mit der anderen 

Mannschaft je einen Wurf aus. Die Reihenfolge der Werfer ist den Mannschaften freigestellt. Die 

Torwarte können frei gewählt und gegen einen anderen zur Teilnahme berechtigten Spielern 

ausgewechselt werden. Spieler dürfen sowohl als Werfer als auch als Torwart eingesetzt werden. 

Die Schiedsrichter bestimmen das Tor, auf das geworfen wird. Die Mannschaft, die das Losen gewinnt, 

entscheidet, ob sie oder die andere Mannschaft mit dem Werfen beginnt. Bei Gleichstand nach dem 

ersten Durchgang beginnt die andere Mannschaft mit der Fortsetzung des 7-m-Werfens. Nachdem 

beide Mannschaften je fünf Würfe durchgeführt haben, wechselt die beginnende Mannschaft für die 

nächsten fünf Würfe, wenn das 7-m-Werfen fortgeführt werden muss, da der Spielstand nach je fünf 

Würfen immer noch ausgeglichen ist. 

Für diese Fortsetzung benennt jede Mannschaft wiederum 5 Spieler. Hierbei dürfen dieselben Spieler 

wie beim ersten Durchgang benannt werden, auch ein Wechsel einzelner oder aller Spieler ist möglich. 

Diese Regelung ist bis zur endgültigen Entscheidung anzuwenden. Ein Sieger steht jedoch bereits fest, 

wenn eine Mannschaft nach einem Wurfwechsel in Führung liegt. 

Spieler können von der weiteren Teilnahme wegen besonderer oder wiederholter Unsportlichkeit 

disqualifiziert werden (16:6e). Handelt es sich hierbei um einen der 5 benannten Spieler, muss die 

Mannschaft einen anderen Spieler benennen. 



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Regel 6
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b. den Gegenspieler oder Mitspieler verbal oder mit Gesten zu stören oder einen Gegenspieler 

anzuschreien, mit dem Ziel ihn abzulenken; 

c. Verzögerung der Wurfausführung der gegnerischen Mannschaft durch das Nichteinhalten des 

3-m-Abstands oder anderer Verhaltensweisen; 

d. der Versuch, durch „Schauspielerei“ Provokationen oder Überreaktionen ein Vergehen 

vorzutäuschen oder die Wirkung eines Vergehens zu übertreiben, um eine 

Spielzeitunterbrechung oder eine unverdiente Strafe eines gegnerischen Spielers zu 

provozieren (siehe auch 8:8g); 

e. aktives Abwehren von Würfen oder Pässen durch das Benutzen von mit dem Fuß oder 

Unterschenkel, wenn diese Bewegung die Körperfläche des Spielers vergrößert. Rein 

reflexartige Bewegungen wie z. B. Schließen der Beine werden nicht bestraft (siehe auch Regel 

7:8 und 8:8e); 

f. wiederholtes Betreten des Torraums aus taktischen Gründen. 

 

8. Bestimmte Unsportlichkeiten werden als schwerwiegender angesehen und haben deshalb eine 

direkte Hinausstellung zur Folge, unabhängig davon, ob der betreffende Spieler oder Offizielle zuvor 

eine Verwarnung erhalten hat. Hierzu gehören u. a. folgende Vergehen: 

a. lautstarker Protest mit intensivem Gestikulieren oder provokatives Verhalten; 

b. wenn der Spieler bei einer Entscheidung gegen seine Mannschaft den Ball nicht sofort fallen 

lässt oder niederlegt, so dass er spielbar ist; 

c. einen in den Auswechselbereich gelangten Ball blockieren. 

d. wenn der Wurf eines in einer freien Spielsituation ungehindert werfenden Spielers den Kopf des 

Torwarts trifft; 

e. deutliches Abspreizen oder Anheben eines bzw. beider Unterschenkel oder Füße mit dem Ziel, 

einen Pass oder Torwurf zu blocken/wegzuschlagen, was einen deutlichen Einfluss auf die 

Spielsituation zur Folge hat (siehe auch Regel 7:8 und 8:7e);  

f. aktives Verhindern der Wurfausführung der gegnerischen Mannschaft und Nichteinhalten des 

3-m-Abstands und/oder andere Regelverstöße, die die Ausführung des Wurfs verhindern; 

g. der Versuch, die Schiedsrichter durch Simulieren hinsichtlich der Aktionen eines Gegenspielers 

zu täuschen, wenn nur in sehr geringem Maße oder gar kein Kontakt mit dem betreffenden 

Körperteil hergestellt worden ist, um eine Spielzeitunterbrechung oder eine unverdiente Strafe 

eines gegnerischen Spielers zu provozieren (siehe auch 8:7d); 

h. Abwehren oder Fangen eines Wurfs auf ein leeres Tor durch einen Spieler, wenn dieser dabei 

den Torraum betritt. 

 

Hinweis: 

Kriterien für Treffer mit dem Ball gegen den Kopf des Torwarts: 

• Die Regel ist nur in freien Spielsituation anzuwenden, d. h., wenn sich zwischen dem Werfer 

und dem Torwart kein Verteidiger befindet. 
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ihm erlaubt, den anderen Fuß oder irgendein anderes Körperteil in der Luft über diese Linie 

hinauszubewegen. 

 

 

 

1. Der Torraum darf nur vom Torwart betreten werden (siehe jedoch 6:3). Der Torraum, zu dem auch 

die Torraumlinie gehört, gilt bereits als betreten, wenn er von einem Feldspieler mit irgendeinem 

Körperteil berührt wird. 

2. Beim Betreten des Torraums durch einen Feldspieler ist wie folgt zu entscheiden: 

a. Abwurf, wenn ein Spieler der angreifenden Mannschaft mit Ball den Torraum der gegnerischen 

Mannschaft berührt. Dasselbe gilt, wenn er nicht in Ballbesitz ist, aber durch das Betreten des 

Torraums einen Vorteil erlangt (12:1). 

b. Freiwurf, wenn ein Abwehrspieler seinen Torraum betritt und dadurch einen Vorteil erlangt, 

ohne aber eine klare Torchance zu vereiteln (13:1b, siehe auch 8:7f). 

c. 7-m-Wurf, wenn ein Abwehrspieler durch das Betreten des Torraums eine klare Torgelegenheit 

vereitelt (14:1a; siehe auch 8:8h).  

Mit „Betreten“ ist im Sinne dieser Regel nicht das bloße Berühren der Torraumlinie zu verstehen, 

sondern ein deutliches Eintreten. 

3. Das Betreten des Torraums bleibt ungeahndet: 

a. wenn ein Spieler, nachdem er den Ball gespielt hat, den Torraum betritt, sofern dieses für die 

Gegenspieler keinen Nachteil bedeutet; 

b. wenn ein Spieler ohne Ball den Torraum betritt und sich dadurch keinen Vorteil verschafft. 

4. Der Ball ist als „außerhalb des Spiels“ anzusehen, wenn der Torwart ihn im Torraum unter Kontrolle 

hat (12:1). Der Ball muss dann durch einen Abwurf wieder ins Spiel gebracht werden (12:2). 

5. Der im Torraum auf dem Boden rollende Ball bleibt „im Spiel“ und ist im Ballbesitz der Mannschaft 

des Torwarts. Nur der Torwart darf den Ball berühren. Nimmt der Torwart den Ball auf, ist dieser 

„außerhalb des Spiels“ und er hat ihn laut 6:4 und 12:1-2 wieder ins Spiel zu bringen (siehe jedoch 

6:7b). Berührt ein Mitspieler des Torwarts den im Torraum rollenden Ball, ist auf Freiwurf (13:1a) zu 

entscheiden (siehe jedoch 14:1a, in Verbindung mit Erläuterung 6c). Bei Berührung durch einen 

Spieler der gegnerischen Mannschaft, ist auf Abwurf (12:1 (III)) zu entscheiden. 

 

Der Ball ist „außerhalb des Spiels“, sobald er im Torraum auf dem Boden liegen bleibt (12:1 (II)). In 

dieser Situation ist die Mannschaft des Torwarts im Ballbesitz und nur der Torwart darf den Ball 

berühren. Er hat ihn wieder laut 6:4 und 12:2 ins Spiel zu bringen (siehe jedoch 6:7b). Berührt ein 

Spieler einer der beiden Mannschaften den Ball, bleibt die Spielfortsetzung immer Abwurf (12:1 Abs. 

2, 13:3). 

 

Konsequenz: direkte Hinausstellung
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weiterspielt. 

 

4. den Ball sowohl im Stehen als auch im Laufen: 

a. einmal zu tippen und mit einer Hand oder beiden Händen wieder zu fangen; 

b. wiederholt mit einer Hand auf den Boden zu prellen und danach mit einer Hand oder beiden 

Händen wieder zu fangen beziehungsweise aufzunehmen; 

c. wiederholt mit einer Hand über den Boden zu rollen und dann wieder mit einer Hand oder beiden 

Händen aufzunehmen. 

 

Sobald der Ball danach mit einer Hand oder beiden Händen gefasst wird, muss er innerhalb 3 

Sekunden beziehungsweise nach höchstens 3 Schritten (13:1a) abgespielt werden. 

Das Prellen oder Tippen des Balles beginnt dann, wenn der Spieler den Ball mit irgendeinem 

Körperteil berührt und Richtung Boden lenkt. 

 

Nachdem der Ball einen anderen Spieler oder das Tor berührt hat, ist ein erneutes Tippen oder 

Prellen und Wiederfangen erlaubt (siehe jedoch 14:6). 

5. den Ball von einer Hand in die andere zu führen; 

6. den Ball kniend, sitzend oder liegend weiterzuspielen (siehe jedoch 15:1). 

 

Es ist nicht erlaubt: 

7. den kontrollierten Ball mehr als einmal zu berühren, bevor dieser inzwischen den Boden, einen 

anderen Spieler oder das Tor berührt hat (13:1a). Nicht zu ahnden ist mehrfaches Berühren beim 

Versuch, den Ball zu fangen, zu stoppen oder anderweitig unter Kontrolle zu bringen. 

8. den Ball mit Fuß oder Unterschenkel zu berühren, es sei denn, der Spieler wurde von einem 

Gegenspieler angeworfen (13:1a-b; siehe auch 8:7e, 8:8e). 

9. Berührt der Ball einen Schiedsrichter auf der Spielfläche wird weitergespielt. 

10. Wenn sich ein ballbesitzender Spieler mit einem Fuß oder beiden Füßen außerhalb der Spielfläche 

bewegt (während der Ball sich noch innerhalb befindet), z. B., um einen Abwehrspieler zu umlaufen, 

ist auf Freiwurf für die andere Mannschaft zu entscheiden (13:1a). 

 

Verlässt ein Spieler der ballbesitzenden Mannschaft die Spielfläche ohne Ball, haben die 

Schiedsrichter ihn aufzufordern, auf die Spielfläche zurückzukehren. Tut er das nicht oder 

wiederholt sich das Vorkommnis bei derselben Mannschaft, ist ohne vorherige Aufforderung auf 

Freiwurf für die andere Mannschaft zu entscheiden (13:1a). Derartige Vergehen führen nicht zu 

persönlichen Bestrafungen gemäß Regel 8 und 16. 

 

11. Es ist nicht erlaubt, den Ball in Besitz zu halten ohne erkennbaren Versuch, anzugreifen oder ein 

Tor zu erzielen. Ebenso ist es nicht erlaubt, wiederholt die Ausführung eines Anwurfs, Freiwurfs, 

Einwurfs oder Abwurfs der eigenen Mannschaft zu verzögern (siehe Erläuterung 4). Dies ist als 

Es ist erlaubt …

 Der Zusatz … z. B. Freiwurf … ist entfallen
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Freiwurflinie befinden, bis der Ball die Hand des Werfers verlassen hat (15:3; 15:6). Ansonsten ist 

auf Freiwurf gegen die Mannschaft, die den 7-m-Wurf ausführt, zu entscheiden (13:1a, 15:7 Abs. 

3). 

8. Bei der Ausführung eines 7-m-Wurfs müssen sich die Spieler der gegnerischen Mannschaft 

außerhalb der Freiwurflinie befinden und mindestens 3 m von der 7-m-Linie entfernt sein, bis der 

Ball die Hand des Werfers verlassen hat. Ansonsten ist der 7-m-Wurf zu wiederholen, wenn der Ball 

nicht in das Tor gelangt; eine persönliche Bestrafung erfolgt jedoch nicht. 

9. Überschreitet der Torwart die Torwartgrenzlinie, d. h. die 4-m-Linie (1:7, 5:11), bevor der Ball die 

Hand des Werfers verlassen hat, ist der 7-m-Wurf zu wiederholen, sofern kein Tor erzielt wird; eine 

persönliche Bestrafung des Torwarts erfolgt jedoch nicht. 

10. Es ist nicht erlaubt, einen Torwartwechsel vorzunehmen, sobald sich der Werfer mit dem Ball in der 

Hand in korrekter Wurfposition befindet und bereit ist, den 7-m-Wurf auszuführen. Jeder Versuch, 

in dieser Situation eine Auswechselung vorzunehmen, ist als unsportliches Verhalten zu bestrafen 

(8:7c; 16:1b; 16:3d). 

 

 

 

1. Vor der Ausführung eines Wurfs muss der Werfer die richtige Position eingenommen haben. Der 

Ball muss sich in der Hand des Werfers befinden (15:6).  

   

Außer bei der Ausführung eines Abwurfs (siehe 12:2) und dem Anwurf aus der Anwurfzone (10:3b) 

muss der Werfer bei der Wurfausführung mit einem Teil eines desselben Fußes ununterbrochen 

den Boden berühren bis der Ball die Hand verlassen hat (siehe jedoch (10:3b). Der andere Fuß darf 

wiederholt vom Boden abgehoben und wieder abgesetzt werden (siehe auch 7:6).  

 

Der Werfer muss diese Stellung einnehmen, bis der Wurf ausgeführt ist (15:7 Abs. 2 und 3). 

 

Hinweis: 

Vor der Ausführung eines Wurfs (außer bei einem Abwurf) muss sich der Werfer in einer aufrechten 

Position befinden, d. h. außer den Füßen darf kein anderer Körperteil Kontakt mit dem Boden haben. 

 

2. Ein Wurf ist ausgeführt, wenn der Ball die Hand des Werfers verlassen hat (siehe jedoch 12:2, 10:3a 

Abs. 2 und 10:3b).  

Verweis zu 15.1:



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Regel 7 – Spielen des Balles
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weiterspielt. 

 

4. den Ball sowohl im Stehen als auch im Laufen: 

a. einmal zu tippen und mit einer Hand oder beiden Händen wieder zu fangen; 

b. wiederholt mit einer Hand auf den Boden zu prellen und danach mit einer Hand oder beiden 

Händen wieder zu fangen beziehungsweise aufzunehmen; 

c. wiederholt mit einer Hand über den Boden zu rollen und dann wieder mit einer Hand oder beiden 

Händen aufzunehmen. 

 

Sobald der Ball danach mit einer Hand oder beiden Händen gefasst wird, muss er innerhalb 3 

Sekunden beziehungsweise nach höchstens 3 Schritten (13:1a) abgespielt werden. 

Das Prellen oder Tippen des Balles beginnt dann, wenn der Spieler den Ball mit irgendeinem 

Körperteil berührt und Richtung Boden lenkt. 

 

Nachdem der Ball einen anderen Spieler oder das Tor berührt hat, ist ein erneutes Tippen oder 

Prellen und Wiederfangen erlaubt (siehe jedoch 14:6). 

5. den Ball von einer Hand in die andere zu führen; 

6. den Ball kniend, sitzend oder liegend weiterzuspielen (siehe jedoch 15:1). 

 

Es ist nicht erlaubt: 

7. den kontrollierten Ball mehr als einmal zu berühren, bevor dieser inzwischen den Boden, einen 

anderen Spieler oder das Tor berührt hat (13:1a). Nicht zu ahnden ist mehrfaches Berühren beim 

Versuch, den Ball zu fangen, zu stoppen oder anderweitig unter Kontrolle zu bringen. 

8. den Ball mit Fuß oder Unterschenkel zu berühren, es sei denn, der Spieler wurde von einem 

Gegenspieler angeworfen (13:1a-b; siehe auch 8:7e, 8:8e). 

9. Berührt der Ball einen Schiedsrichter auf der Spielfläche wird weitergespielt. 

10. Wenn sich ein ballbesitzender Spieler mit einem Fuß oder beiden Füßen außerhalb der Spielfläche 

bewegt (während der Ball sich noch innerhalb befindet), z. B., um einen Abwehrspieler zu umlaufen, 

ist auf Freiwurf für die andere Mannschaft zu entscheiden (13:1a). 

 

Verlässt ein Spieler der ballbesitzenden Mannschaft die Spielfläche ohne Ball, haben die 

Schiedsrichter ihn aufzufordern, auf die Spielfläche zurückzukehren. Tut er das nicht oder 

wiederholt sich das Vorkommnis bei derselben Mannschaft, ist ohne vorherige Aufforderung auf 

Freiwurf für die andere Mannschaft zu entscheiden (13:1a). Derartige Vergehen führen nicht zu 

persönlichen Bestrafungen gemäß Regel 8 und 16. 

 

11. Es ist nicht erlaubt, den Ball in Besitz zu halten ohne erkennbaren Versuch, anzugreifen oder ein 

Tor zu erzielen. Ebenso ist es nicht erlaubt, wiederholt die Ausführung eines Anwurfs, Freiwurfs, 

Einwurfs oder Abwurfs der eigenen Mannschaft zu verzögern (siehe Erläuterung 4). Dies ist als 
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b. den Gegenspieler oder Mitspieler verbal oder mit Gesten zu stören oder einen Gegenspieler 

anzuschreien, mit dem Ziel ihn abzulenken; 

c. Verzögerung der Wurfausführung der gegnerischen Mannschaft durch das Nichteinhalten des 

3-m-Abstands oder anderer Verhaltensweisen; 

d. der Versuch, durch „Schauspielerei“ Provokationen oder Überreaktionen ein Vergehen 

vorzutäuschen oder die Wirkung eines Vergehens zu übertreiben, um eine 

Spielzeitunterbrechung oder eine unverdiente Strafe eines gegnerischen Spielers zu 

provozieren (siehe auch 8:8g); 

e. aktives Abwehren von Würfen oder Pässen durch das Benutzen von mit dem Fuß oder 

Unterschenkel, wenn diese Bewegung die Körperfläche des Spielers vergrößert. Rein 

reflexartige Bewegungen wie z. B. Schließen der Beine werden nicht bestraft (siehe auch Regel 

7:8 und 8:8e); 

f. wiederholtes Betreten des Torraums aus taktischen Gründen. 

 

8. Bestimmte Unsportlichkeiten werden als schwerwiegender angesehen und haben deshalb eine 

direkte Hinausstellung zur Folge, unabhängig davon, ob der betreffende Spieler oder Offizielle zuvor 

eine Verwarnung erhalten hat. Hierzu gehören u. a. folgende Vergehen: 

a. lautstarker Protest mit intensivem Gestikulieren oder provokatives Verhalten; 

b. wenn der Spieler bei einer Entscheidung gegen seine Mannschaft den Ball nicht sofort fallen 

lässt oder niederlegt, so dass er spielbar ist; 

c. einen in den Auswechselbereich gelangten Ball blockieren. 

d. wenn der Wurf eines in einer freien Spielsituation ungehindert werfenden Spielers den Kopf des 

Torwarts trifft; 

e. deutliches Abspreizen oder Anheben eines bzw. beider Unterschenkel oder Füße mit dem Ziel, 

einen Pass oder Torwurf zu blocken/wegzuschlagen, was einen deutlichen Einfluss auf die 

Spielsituation zur Folge hat (siehe auch Regel 7:8 und 8:7e);  

f. aktives Verhindern der Wurfausführung der gegnerischen Mannschaft und Nichteinhalten des 

3-m-Abstands und/oder andere Regelverstöße, die die Ausführung des Wurfs verhindern; 

g. der Versuch, die Schiedsrichter durch Simulieren hinsichtlich der Aktionen eines Gegenspielers 

zu täuschen, wenn nur in sehr geringem Maße oder gar kein Kontakt mit dem betreffenden 

Körperteil hergestellt worden ist, um eine Spielzeitunterbrechung oder eine unverdiente Strafe 

eines gegnerischen Spielers zu provozieren (siehe auch 8:7d); 

h. Abwehren oder Fangen eines Wurfs auf ein leeres Tor durch einen Spieler, wenn dieser dabei 

den Torraum betritt. 

 

Hinweis: 

Kriterien für Treffer mit dem Ball gegen den Kopf des Torwarts: 

• Die Regel ist nur in freien Spielsituation anzuwenden, d. h., wenn sich zwischen dem Werfer 

und dem Torwart kein Verteidiger befindet. 
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b. den Gegenspieler oder Mitspieler verbal oder mit Gesten zu stören oder einen Gegenspieler 

anzuschreien, mit dem Ziel ihn abzulenken; 

c. Verzögerung der Wurfausführung der gegnerischen Mannschaft durch das Nichteinhalten des 

3-m-Abstands oder anderer Verhaltensweisen; 

d. der Versuch, durch „Schauspielerei“ Provokationen oder Überreaktionen ein Vergehen 

vorzutäuschen oder die Wirkung eines Vergehens zu übertreiben, um eine 

Spielzeitunterbrechung oder eine unverdiente Strafe eines gegnerischen Spielers zu 

provozieren (siehe auch 8:8g); 

e. aktives Abwehren von Würfen oder Pässen durch das Benutzen von mit dem Fuß oder 

Unterschenkel, wenn diese Bewegung die Körperfläche des Spielers vergrößert. Rein 

reflexartige Bewegungen wie z. B. Schließen der Beine werden nicht bestraft (siehe auch Regel 

7:8 und 8:8e); 

f. wiederholtes Betreten des Torraums aus taktischen Gründen. 

 

8. Bestimmte Unsportlichkeiten werden als schwerwiegender angesehen und haben deshalb eine 

direkte Hinausstellung zur Folge, unabhängig davon, ob der betreffende Spieler oder Offizielle zuvor 

eine Verwarnung erhalten hat. Hierzu gehören u. a. folgende Vergehen: 

a. lautstarker Protest mit intensivem Gestikulieren oder provokatives Verhalten; 

b. wenn der Spieler bei einer Entscheidung gegen seine Mannschaft den Ball nicht sofort fallen 

lässt oder niederlegt, so dass er spielbar ist; 

c. einen in den Auswechselbereich gelangten Ball blockieren. 

d. wenn der Wurf eines in einer freien Spielsituation ungehindert werfenden Spielers den Kopf des 

Torwarts trifft; 

e. deutliches Abspreizen oder Anheben eines bzw. beider Unterschenkel oder Füße mit dem Ziel, 

einen Pass oder Torwurf zu blocken/wegzuschlagen, was einen deutlichen Einfluss auf die 

Spielsituation zur Folge hat (siehe auch Regel 7:8 und 8:7e);  

f. aktives Verhindern der Wurfausführung der gegnerischen Mannschaft und Nichteinhalten des 

3-m-Abstands und/oder andere Regelverstöße, die die Ausführung des Wurfs verhindern; 

g. der Versuch, die Schiedsrichter durch Simulieren hinsichtlich der Aktionen eines Gegenspielers 

zu täuschen, wenn nur in sehr geringem Maße oder gar kein Kontakt mit dem betreffenden 

Körperteil hergestellt worden ist, um eine Spielzeitunterbrechung oder eine unverdiente Strafe 

eines gegnerischen Spielers zu provozieren (siehe auch 8:7d); 

h. Abwehren oder Fangen eines Wurfs auf ein leeres Tor durch einen Spieler, wenn dieser dabei 

den Torraum betritt. 

 

Hinweis: 

Kriterien für Treffer mit dem Ball gegen den Kopf des Torwarts: 

• Die Regel ist nur in freien Spielsituation anzuwenden, d. h., wenn sich zwischen dem Werfer 

und dem Torwart kein Verteidiger befindet. 



Fußspiel - Verwarnung

27.05.2024 7

 Verwarnung nach 8.7e 



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Regel 7 – Passives Spiel

27.05.2024 8
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passives Spiel anzusehen, welches mit einem Freiwurf geahndet wird, sofern die passive Tendenz 

nicht aufgegeben wird (13:1a). 

Der Freiwurf ist an der Stelle auszuführen, an der sich der Ball bei der Unterbrechung befand. 

12. Wird eine Tendenz zum passiven Spiel erkennbar, wird das Vorwarnzeichen (Handzeichen Nr. 17) 

gezeigt. Dies gibt der ballbesitzenden Mannschaft die Gelegenheit, die Angriffsweise umzustellen, 

um den Ballverlust zu vermeiden. Falls sich die Angriffsweise nach dem Anzeigen des 

Vorwarnzeichens nicht ändert, kann jederzeit auf passives Spiel entschieden werden. Wird von der 

angreifenden Mannschaft nach maximal 4 Pässen kein Torwurf ausgeführt, also, wenn der 5. Pass 

von einem Mitspieler angenommen wurde, wird auf Freiwurf gegen die ballbesitzende Mannschaft 

entschieden (13:1a, Verfahren und Ausnahmen siehe Erläuterung 4 Abschnitt D).  

 

Die Feststellung über die Anzahl der Pässe treffen die Schiedsrichter im Sinne der Regel 17:11. 

 

In besonderen Situationen (z. B. bewusstes Auslassen einer klaren Torgelegenheit) können die 

Schiedsrichter auch ohne vorheriges Vorwarnzeichen auf Freiwurf gegen die ballbesitzende 

Mannschaft entscheiden. 

 

 

 

Es ist erlaubt: 

1.  

a. dem Gegenspieler mit der offenen Hand den Ball herauszuspielen. 

b. mit angewinkelten Armen Körperkontakt zum Gegenspieler aufzunehmen, ihn auf diese Weise 

zu kontrollieren und zu begleiten. 

c. den Gegenspieler im Kampf um Positionen mit dem Rumpf zu sperren. 

 

Kommentar: 

Sperren heißt, den Gegenspieler daran zu hindern, in einen freien Raum zu laufen. Die Einnahme der 

Sperrstellung, das Verhalten in der Sperre und das Lösen aus der Sperre müssen grundsätzlich passiv 

gegenüber dem Gegenspieler erfolgen (siehe jedoch 8:2b). 

 

Es ist nicht erlaubt: 



Entscheidung auf Passives Spiel erst nach dem 5. Pass

27.05.2024 9



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Regel 8 – unsportliches Verhalten

27.05.2024 10
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b. den Gegenspieler oder Mitspieler verbal oder mit Gesten zu stören oder einen Gegenspieler 

anzuschreien, mit dem Ziel ihn abzulenken; 

c. Verzögerung der Wurfausführung der gegnerischen Mannschaft durch das Nichteinhalten des 

3-m-Abstands oder anderer Verhaltensweisen; 

d. der Versuch, durch „Schauspielerei“ Provokationen oder Überreaktionen ein Vergehen 

vorzutäuschen oder die Wirkung eines Vergehens zu übertreiben, um eine 

Spielzeitunterbrechung oder eine unverdiente Strafe eines gegnerischen Spielers zu 

provozieren (siehe auch 8:8g); 

e. aktives Abwehren von Würfen oder Pässen durch das Benutzen von mit dem Fuß oder 

Unterschenkel, wenn diese Bewegung die Körperfläche des Spielers vergrößert. Rein 

reflexartige Bewegungen wie z. B. Schließen der Beine werden nicht bestraft (siehe auch Regel 

7:8 und 8:8e); 

f. wiederholtes Betreten des Torraums aus taktischen Gründen. 

 

8. Bestimmte Unsportlichkeiten werden als schwerwiegender angesehen und haben deshalb eine 

direkte Hinausstellung zur Folge, unabhängig davon, ob der betreffende Spieler oder Offizielle zuvor 

eine Verwarnung erhalten hat. Hierzu gehören u. a. folgende Vergehen: 

a. lautstarker Protest mit intensivem Gestikulieren oder provokatives Verhalten; 

b. wenn der Spieler bei einer Entscheidung gegen seine Mannschaft den Ball nicht sofort fallen 

lässt oder niederlegt, so dass er spielbar ist; 

c. einen in den Auswechselbereich gelangten Ball blockieren. 

d. wenn der Wurf eines in einer freien Spielsituation ungehindert werfenden Spielers den Kopf des 

Torwarts trifft; 

e. deutliches Abspreizen oder Anheben eines bzw. beider Unterschenkel oder Füße mit dem Ziel, 

einen Pass oder Torwurf zu blocken/wegzuschlagen, was einen deutlichen Einfluss auf die 

Spielsituation zur Folge hat (siehe auch Regel 7:8 und 8:7e);  

f. aktives Verhindern der Wurfausführung der gegnerischen Mannschaft und Nichteinhalten des 

3-m-Abstands und/oder andere Regelverstöße, die die Ausführung des Wurfs verhindern; 

g. der Versuch, die Schiedsrichter durch Simulieren hinsichtlich der Aktionen eines Gegenspielers 

zu täuschen, wenn nur in sehr geringem Maße oder gar kein Kontakt mit dem betreffenden 

Körperteil hergestellt worden ist, um eine Spielzeitunterbrechung oder eine unverdiente Strafe 

eines gegnerischen Spielers zu provozieren (siehe auch 8:7d); 

h. Abwehren oder Fangen eines Wurfs auf ein leeres Tor durch einen Spieler, wenn dieser dabei 

den Torraum betritt. 

 

Hinweis: 

Kriterien für Treffer mit dem Ball gegen den Kopf des Torwarts: 

• Die Regel ist nur in freien Spielsituation anzuwenden, d. h., wenn sich zwischen dem Werfer 

und dem Torwart kein Verteidiger befindet. 

Regel 8.7 – progressive Strafe (Verwarnung)



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Regel 8 – unsportliches Verhalten

27.05.2024 11

Regel 8.8 – direkte Zeitstrafe
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b. den Gegenspieler oder Mitspieler verbal oder mit Gesten zu stören oder einen Gegenspieler 

anzuschreien, mit dem Ziel ihn abzulenken; 

c. Verzögerung der Wurfausführung der gegnerischen Mannschaft durch das Nichteinhalten des 

3-m-Abstands oder anderer Verhaltensweisen; 

d. der Versuch, durch „Schauspielerei“ Provokationen oder Überreaktionen ein Vergehen 

vorzutäuschen oder die Wirkung eines Vergehens zu übertreiben, um eine 

Spielzeitunterbrechung oder eine unverdiente Strafe eines gegnerischen Spielers zu 

provozieren (siehe auch 8:8g); 

e. aktives Abwehren von Würfen oder Pässen durch das Benutzen von mit dem Fuß oder 

Unterschenkel, wenn diese Bewegung die Körperfläche des Spielers vergrößert. Rein 

reflexartige Bewegungen wie z. B. Schließen der Beine werden nicht bestraft (siehe auch Regel 

7:8 und 8:8e); 

f. wiederholtes Betreten des Torraums aus taktischen Gründen. 

 

8. Bestimmte Unsportlichkeiten werden als schwerwiegender angesehen und haben deshalb eine 

direkte Hinausstellung zur Folge, unabhängig davon, ob der betreffende Spieler oder Offizielle zuvor 

eine Verwarnung erhalten hat. Hierzu gehören u. a. folgende Vergehen: 

a. lautstarker Protest mit intensivem Gestikulieren oder provokatives Verhalten; 

b. wenn der Spieler bei einer Entscheidung gegen seine Mannschaft den Ball nicht sofort fallen 

lässt oder niederlegt, so dass er spielbar ist; 

c. einen in den Auswechselbereich gelangten Ball blockieren. 

d. wenn der Wurf eines in einer freien Spielsituation ungehindert werfenden Spielers den Kopf des 

Torwarts trifft; 

e. deutliches Abspreizen oder Anheben eines bzw. beider Unterschenkel oder Füße mit dem Ziel, 

einen Pass oder Torwurf zu blocken/wegzuschlagen, was einen deutlichen Einfluss auf die 

Spielsituation zur Folge hat (siehe auch Regel 7:8 und 8:7e);  

f. aktives Verhindern der Wurfausführung der gegnerischen Mannschaft und Nichteinhalten des 

3-m-Abstands und/oder andere Regelverstöße, die die Ausführung des Wurfs verhindern; 

g. der Versuch, die Schiedsrichter durch Simulieren hinsichtlich der Aktionen eines Gegenspielers 

zu täuschen, wenn nur in sehr geringem Maße oder gar kein Kontakt mit dem betreffenden 

Körperteil hergestellt worden ist, um eine Spielzeitunterbrechung oder eine unverdiente Strafe 

eines gegnerischen Spielers zu provozieren (siehe auch 8:7d); 

h. Abwehren oder Fangen eines Wurfs auf ein leeres Tor durch einen Spieler, wenn dieser dabei 

den Torraum betritt. 

 

Hinweis: 

Kriterien für Treffer mit dem Ball gegen den Kopf des Torwarts: 

• Die Regel ist nur in freien Spielsituation anzuwenden, d. h., wenn sich zwischen dem Werfer 

und dem Torwart kein Verteidiger befindet. 
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b. den Gegenspieler oder Mitspieler verbal oder mit Gesten zu stören oder einen Gegenspieler 

anzuschreien, mit dem Ziel ihn abzulenken; 

c. Verzögerung der Wurfausführung der gegnerischen Mannschaft durch das Nichteinhalten des 

3-m-Abstands oder anderer Verhaltensweisen; 

d. der Versuch, durch „Schauspielerei“ Provokationen oder Überreaktionen ein Vergehen 

vorzutäuschen oder die Wirkung eines Vergehens zu übertreiben, um eine 

Spielzeitunterbrechung oder eine unverdiente Strafe eines gegnerischen Spielers zu 

provozieren (siehe auch 8:8g); 

e. aktives Abwehren von Würfen oder Pässen durch das Benutzen von mit dem Fuß oder 

Unterschenkel, wenn diese Bewegung die Körperfläche des Spielers vergrößert. Rein 

reflexartige Bewegungen wie z. B. Schließen der Beine werden nicht bestraft (siehe auch Regel 

7:8 und 8:8e); 

f. wiederholtes Betreten des Torraums aus taktischen Gründen. 

 

8. Bestimmte Unsportlichkeiten werden als schwerwiegender angesehen und haben deshalb eine 

direkte Hinausstellung zur Folge, unabhängig davon, ob der betreffende Spieler oder Offizielle zuvor 

eine Verwarnung erhalten hat. Hierzu gehören u. a. folgende Vergehen: 

a. lautstarker Protest mit intensivem Gestikulieren oder provokatives Verhalten; 

b. wenn der Spieler bei einer Entscheidung gegen seine Mannschaft den Ball nicht sofort fallen 

lässt oder niederlegt, so dass er spielbar ist; 

c. einen in den Auswechselbereich gelangten Ball blockieren. 

d. wenn der Wurf eines in einer freien Spielsituation ungehindert werfenden Spielers den Kopf des 

Torwarts trifft; 

e. deutliches Abspreizen oder Anheben eines bzw. beider Unterschenkel oder Füße mit dem Ziel, 

einen Pass oder Torwurf zu blocken/wegzuschlagen, was einen deutlichen Einfluss auf die 

Spielsituation zur Folge hat (siehe auch Regel 7:8 und 8:7e);  

f. aktives Verhindern der Wurfausführung der gegnerischen Mannschaft und Nichteinhalten des 

3-m-Abstands und/oder andere Regelverstöße, die die Ausführung des Wurfs verhindern; 

g. der Versuch, die Schiedsrichter durch Simulieren hinsichtlich der Aktionen eines Gegenspielers 

zu täuschen, wenn nur in sehr geringem Maße oder gar kein Kontakt mit dem betreffenden 

Körperteil hergestellt worden ist, um eine Spielzeitunterbrechung oder eine unverdiente Strafe 

eines gegnerischen Spielers zu provozieren (siehe auch 8:7d); 

h. Abwehren oder Fangen eines Wurfs auf ein leeres Tor durch einen Spieler, wenn dieser dabei 

den Torraum betritt. 

 

Hinweis: 

Kriterien für Treffer mit dem Ball gegen den Kopf des Torwarts: 

• Die Regel ist nur in freien Spielsituation anzuwenden, d. h., wenn sich zwischen dem Werfer 

und dem Torwart kein Verteidiger befindet. 



Absichtliches Fußspiel - Zeitstrafe

27.05.2024 12



27.05.2024 13

Deutliche Einlagen auch bestrafen …

SIMULATIONEN

 Freiwurf ok, aber Zeitstrafe gegen Angreifer fehlt  Niemals Stürmerfoul, Einwurf weiß und Zeitstrafe schwarz



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Regel 8 – Kopftreffer Torwart

27.05.2024 14
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• Der erste Kontakt mit dem Ball muss am Kopf erfolgen. Die Regel greift nicht, wenn der Ball 

den Kopf des Torwarts erst trifft, nachdem er zuvor einen anderen Körperteil des Torwarts 

getroffen hat. 

• Die Regel greift nicht, wenn der Torwart seinen Kopf Richtung Ball bewegt. 

• Versucht der Torwart, die Schiedsrichter zu täuschen, um eine Bestrafung zu provozieren 

(bspw., wenn der Ball die Brust des Torwarts getroffen hat), ist er gemäß Regel 8:7d 8:8g zu 

bestrafen. 

 

9. Bestimmte Vergehen werden als grob unsportlich angesehen und sind mit Disqualifikation zu 

ahnden.    

Folgende Vergehen dienen als Beispiel: 

a. Demonstratives Wegschlagen oder Wegwerfen des Balls nach einer 

Schiedsrichterentscheidung. 

b. Der Torwart zeigt demonstrativ, dass er sich weigert, einen 7-m-Wurf abzuwehren. 

c. Den Ball während einer Spielunterbrechung absichtlich auf einen Gegenspieler werfen. Ist der 

Wurf sehr hart und aus kurzer Entfernung geworfen, kann dies auch als „besonders 

rücksichtsloses Vergehen“ im Sinne der Regel 8:6 angesehen werden. 

d. Wenn der 7-m-Werfer den Torwart am Kopf trifft und dieser nicht seinen Kopf Richtung Ball 

bewegt. 

e. Wenn der Werfer eines Freiwurfs, der nach dem Schlusssignal gemäß Regel 2:4 ausgeführt 

wird, den Abwehrspieler am Kopf trifft und dieser nicht seinen Kopf Richtung Ball bewegt. 

f. Revanche nehmen nach einem erlittenen Foul. 

 

Kommentar: 

Im Fall eines 7-m-Wurfs oder Freiwurfs trägt der Werfer die Verantwortung dafür, den Torwart oder den 

Abwehrspieler nicht zu gefährden. 

 

10. Stufen die Schiedsrichter ein Verhalten als besonders grob unsportlich ein, ahnden sie dieses 

Vergehen gemäß den nachfolgenden Bestimmungen.  

 

Bei folgenden Vergehen (a, b), die als Beispiele dienen, reichen sie nach dem Spiel einen 

schriftlichen Bericht ein, damit die zuständigen Instanzen über weitere Maßnahmen entscheiden 

können: 

a. Beleidigung oder Drohung gegenüber einer anderen Person, wie z. B. Schiedsrichter, 

Zeitnehmer/Sekretär, Delegierter, Mannschaftsoffizieller, Spieler, Zuschauer. Sie kann in 

Hinweis Regel 8.8 zum Kopftreffer Torwart:



Kein direkter Kopftreffer – Zeitstrafe Torwart – Achtung Einläufer im Torraum

KOPFTREFFER TORWART – SIMULATION VIDEOBEWEIS

27.05.2024 15



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Regel 8 – grobe Unsportlichkeiten

27.05.2024 16

 
 

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

25 
  IX. Spielregeln für Hallenhandball  

1. MÄRZ 2024 

 

• Der erste Kontakt mit dem Ball muss am Kopf erfolgen. Die Regel greift nicht, wenn der Ball 

den Kopf des Torwarts erst trifft, nachdem er zuvor einen anderen Körperteil des Torwarts 

getroffen hat. 

• Die Regel greift nicht, wenn der Torwart seinen Kopf Richtung Ball bewegt. 

• Versucht der Torwart, die Schiedsrichter zu täuschen, um eine Bestrafung zu provozieren 

(bspw., wenn der Ball die Brust des Torwarts getroffen hat), ist er gemäß Regel 8:7d 8:8g zu 

bestrafen. 

 

9. Bestimmte Vergehen werden als grob unsportlich angesehen und sind mit Disqualifikation zu 

ahnden.    

Folgende Vergehen dienen als Beispiel: 

a. Demonstratives Wegschlagen oder Wegwerfen des Balls nach einer 

Schiedsrichterentscheidung. 

b. Der Torwart zeigt demonstrativ, dass er sich weigert, einen 7-m-Wurf abzuwehren. 

c. Den Ball während einer Spielunterbrechung absichtlich auf einen Gegenspieler werfen. Ist der 

Wurf sehr hart und aus kurzer Entfernung geworfen, kann dies auch als „besonders 

rücksichtsloses Vergehen“ im Sinne der Regel 8:6 angesehen werden. 

d. Wenn der 7-m-Werfer den Torwart am Kopf trifft und dieser nicht seinen Kopf Richtung Ball 

bewegt. 

e. Wenn der Werfer eines Freiwurfs, der nach dem Schlusssignal gemäß Regel 2:4 ausgeführt 

wird, den Abwehrspieler am Kopf trifft und dieser nicht seinen Kopf Richtung Ball bewegt. 

f. Revanche nehmen nach einem erlittenen Foul. 

 

Kommentar: 

Im Fall eines 7-m-Wurfs oder Freiwurfs trägt der Werfer die Verantwortung dafür, den Torwart oder den 

Abwehrspieler nicht zu gefährden. 

 

10. Stufen die Schiedsrichter ein Verhalten als besonders grob unsportlich ein, ahnden sie dieses 

Vergehen gemäß den nachfolgenden Bestimmungen.  

 

Bei folgenden Vergehen (a, b), die als Beispiele dienen, reichen sie nach dem Spiel einen 

schriftlichen Bericht ein, damit die zuständigen Instanzen über weitere Maßnahmen entscheiden 

können: 

a. Beleidigung oder Drohung gegenüber einer anderen Person, wie z. B. Schiedsrichter, 

Zeitnehmer/Sekretär, Delegierter, Mannschaftsoffizieller, Spieler, Zuschauer. Sie kann in 
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• Der erste Kontakt mit dem Ball muss am Kopf erfolgen. Die Regel greift nicht, wenn der Ball 

den Kopf des Torwarts erst trifft, nachdem er zuvor einen anderen Körperteil des Torwarts 

getroffen hat. 

• Die Regel greift nicht, wenn der Torwart seinen Kopf Richtung Ball bewegt. 

• Versucht der Torwart, die Schiedsrichter zu täuschen, um eine Bestrafung zu provozieren 

(bspw., wenn der Ball die Brust des Torwarts getroffen hat), ist er gemäß Regel 8:7d 8:8g zu 

bestrafen. 

 

9. Bestimmte Vergehen werden als grob unsportlich angesehen und sind mit Disqualifikation zu 

ahnden.    

Folgende Vergehen dienen als Beispiel: 

a. Demonstratives Wegschlagen oder Wegwerfen des Balls nach einer 

Schiedsrichterentscheidung. 

b. Der Torwart zeigt demonstrativ, dass er sich weigert, einen 7-m-Wurf abzuwehren. 

c. Den Ball während einer Spielunterbrechung absichtlich auf einen Gegenspieler werfen. Ist der 

Wurf sehr hart und aus kurzer Entfernung geworfen, kann dies auch als „besonders 

rücksichtsloses Vergehen“ im Sinne der Regel 8:6 angesehen werden. 

d. Wenn der 7-m-Werfer den Torwart am Kopf trifft und dieser nicht seinen Kopf Richtung Ball 

bewegt. 

e. Wenn der Werfer eines Freiwurfs, der nach dem Schlusssignal gemäß Regel 2:4 ausgeführt 

wird, den Abwehrspieler am Kopf trifft und dieser nicht seinen Kopf Richtung Ball bewegt. 

f. Revanche nehmen nach einem erlittenen Foul. 

 

Kommentar: 

Im Fall eines 7-m-Wurfs oder Freiwurfs trägt der Werfer die Verantwortung dafür, den Torwart oder den 

Abwehrspieler nicht zu gefährden. 

 

10. Stufen die Schiedsrichter ein Verhalten als besonders grob unsportlich ein, ahnden sie dieses 

Vergehen gemäß den nachfolgenden Bestimmungen.  

 

Bei folgenden Vergehen (a, b), die als Beispiele dienen, reichen sie nach dem Spiel einen 

schriftlichen Bericht ein, damit die zuständigen Instanzen über weitere Maßnahmen entscheiden 

können: 

a. Beleidigung oder Drohung gegenüber einer anderen Person, wie z. B. Schiedsrichter, 

Zeitnehmer/Sekretär, Delegierter, Mannschaftsoffizieller, Spieler, Zuschauer. Sie kann in 



Direkter Kopftreffer beim Freiwurf vor der HZ – klare DoB

KOPFTREFFER – DIREKTER FREIWURF 30:00

27.05.2024 17



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Regel 8.11a, b (bisher 8.10c, d)

27.05.2024 18



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Regel 8.11a, b (bisher 8.10c, d)

27.05.2024 19
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verbaler oder nonverbaler Form (z. B. Mimik, Gestik, Körpersprache, Körperkontakt) erfolgen. 

b. (I) das Eingreifen eines Mannschaftsoffiziellen in das Spielgeschehen, auf der Spielfläche oder 

vom Auswechselraum aus oder (II) das Vereiteln einer klaren Torgelegenheit durch einen 

Spieler, entweder durch ein (laut Regel 4:6) unerlaubtes Betreten der Spielfläche oder vom 

Auswechselraum aus. 

 

 

11. Bei folgenden Vergehen (c, d a, b) wird der nicht fehlbaren Mannschaft ein 7-m-Wurf zugesprochen: 

a. Wenn der Ball in den letzten 30 Sekunden nicht im Spiel ist und ein Spieler oder Offizieller die 

Wurfausführung des Gegners verzögert oder behindert und damit der gegnerischen Mannschaft 

die Chance genommen wird, in eine Torwurfsituation zu kommen oder eine klare 

Torgelegenheit zu erreichen, ist der fehlbare Spieler / Offizielle zu disqualifizieren und der nicht 

fehlbaren Mannschaft ein 7-m-Wurf zuzusprechen. Dies gilt bei jeglicher Art der 

Wurfverhinderung (z. B. Vergehen mit begrenztem körperlichen Einsatz, Störung der 

Wurfausführung wie: Pass abfangen, stören der Ballannahme, Ball nicht freigeben). 

b. Wenn der Ball in den letzten 30 Sekunden im Spiel ist und der gegnerischen Mannschaft  

(1) durch ein Vergehen eines Spielers gemäß den Regeln 8:5 bzw. 8:6 sowie 8:9, 8:10a 

bzw. 8:10b (II) 

(2) durch ein Vergehen eines Offiziellen gemäß den Regeln 8:10a bzw. 8:10b (I) 

 

die Chance genommen wird, in eine Torwurfsituation zu kommen oder eine klare 

Torgelegenheit zu erreichen, wird der fehlbare Spieler bzw. der fehlbare Offizielle gemäß den 

entsprechenden Regeln disqualifiziert und der gegnerischen Mannschaft wird ein 7-m-Wurf 

zugesprochen. 

Erzielt der gefoulte Spieler oder ein Mitspieler noch vor der Spielunterbrechung ein Tor, entfällt 

der 7-m-Wurf. 

 

Hinweis:  

Bei Verstößen gegen Regel 8:6 oder 8:10 haben die Schiedsrichter einen schriftlichen Bericht 

einzureichen. 

 

 

1. Ein Tor ist erzielt, wenn der Ball die Torlinie vollständig überquert hat (Abb. 4), sofern vor dem oder 

beim Wurf der Werfer, seine Mitspieler oder Offizielle sich nicht regelwidrig verhalten haben. Der 



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Regelbezug 8.9 (wenige Fälle)

27.05.2024 20

Denkbare Fälle zu 8.11b

 Nur Konstruiertes denkbar

 Nein

 Nein

 Nein

 Nein

 Ja



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Regel 10 - Anwurf

27.05.2024 21
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− Der Anwurf ist innerhalb drei Sekunden nach Anpfiff von der Anwurfzone aus in beliebiger 

Richtung auszuführen (13:1a, 15:7 Abs. 3). 

− Der Anpfiff durch die Schiedsrichter kann erfolgen, wenn sich der Ball innerhalb der Anwurfzone 

befindet und der Werfer mindestens einen Fuß innerhalb der Anwurfzone hat. (15:6). 

− Der Werfer darf die Anwurfzonenlinie mit keinem Körperteil überschreiten, bevor der Wurf als 

ausgeführt gilt (13:1a, 15:7 Abs. 3). 

− Der Werfer darf sich innerhalb der Anwurfzone bewegen, den Ball jedoch nach dem Anpfiff nicht 

mehr prellen (13:1a, 15:7 Abs. 3). 

− Der Anwurf kann im Laufen ausgeführt werden. Es ist nicht erlaubt, bei der Ausführung des 

Anwurfs zu springen (13:1a, 15:7 Abs. 3). 

− Der Anwurf gilt als ausgeführt, wenn 

− der Ball zunächst die Hand des Werfers verlassen und anschließend die 

Anwurfzonenlinie vollständig überquert hat oder 

− der Ball gepasst und von einem Mitspieler berührt oder kontrolliert wurde, obwohl dies 

innerhalb der Anwurfzone erfolgt ist. 

− Die Mitspieler des Werfers dürfen die Mittellinie nicht vor dem Anpfiff überqueren, es sei denn, 

sie befinden sich innerhalb der Anwurfzone (15:6). 

− Die Spieler der abwehrenden Mannschaft müssen sich außerhalb der Anwurfzone befinden und 

dürfen Ball oder Gegenspieler innerhalb der Anwurfzone nicht berühren, bis der Wurf als 

ausgeführt gilt (15:4, 8:7c, 8:8f). Sie dürfen sich direkt außerhalb der Anwurfzone aufhalten. 

 

4. Beim Anwurf zu Beginn jeder Halbzeit (und eventueller Verlängerungen) müssen sich alle Spieler 

in der eigenen Hälfte der Spielfläche oder ggfs. in der Anwurfzone befinden.  

 

Beim Anwurf nach einem Tor können sich die Gegenspieler des Werfers jedoch in beiden Hälften 

der Spielfläche aufhalten. 

 

Wird der Anwurf von der Mittellinie ausgeführt (10:3a) müssen die Gegenspieler einen 

Mindestabstand von 3 Metern zum ausführenden Spieler einhalten (15:4, 15:9, 8:7c, 8:8f). 

 

Wird der Anwurf von der Anwurfzone ausgeführt (10:3b), müssen sich die Gegenspieler mit dem 

gesamten Körper außerhalb der Anwurfzonenlinie befinden (15:4, 15:9, 8:7c, 8:8f). 

 

 

 

1. Auf Einwurf wird entschieden, wenn der Ball die Seitenlinie vollständig überquert hat oder wenn ein 
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− Der Anwurf ist innerhalb drei Sekunden nach Anpfiff von der Anwurfzone aus in beliebiger 

Richtung auszuführen (13:1a, 15:7 Abs. 3). 

− Der Anpfiff durch die Schiedsrichter kann erfolgen, wenn sich der Ball innerhalb der Anwurfzone 

befindet und der Werfer mindestens einen Fuß innerhalb der Anwurfzone hat. (15:6). 

− Der Werfer darf die Anwurfzonenlinie mit keinem Körperteil überschreiten, bevor der Wurf als 

ausgeführt gilt (13:1a, 15:7 Abs. 3). 

− Der Werfer darf sich innerhalb der Anwurfzone bewegen, den Ball jedoch nach dem Anpfiff nicht 

mehr prellen (13:1a, 15:7 Abs. 3). 

− Der Anwurf kann im Laufen ausgeführt werden. Es ist nicht erlaubt, bei der Ausführung des 

Anwurfs zu springen (13:1a, 15:7 Abs. 3). 

− Der Anwurf gilt als ausgeführt, wenn 

− der Ball zunächst die Hand des Werfers verlassen und anschließend die 

Anwurfzonenlinie vollständig überquert hat oder 

− der Ball gepasst und von einem Mitspieler berührt oder kontrolliert wurde, obwohl dies 

innerhalb der Anwurfzone erfolgt ist. 

− Die Mitspieler des Werfers dürfen die Mittellinie nicht vor dem Anpfiff überqueren, es sei denn, 

sie befinden sich innerhalb der Anwurfzone (15:6). 

− Die Spieler der abwehrenden Mannschaft müssen sich außerhalb der Anwurfzone befinden und 

dürfen Ball oder Gegenspieler innerhalb der Anwurfzone nicht berühren, bis der Wurf als 

ausgeführt gilt (15:4, 8:7c, 8:8f). Sie dürfen sich direkt außerhalb der Anwurfzone aufhalten. 

 

4. Beim Anwurf zu Beginn jeder Halbzeit (und eventueller Verlängerungen) müssen sich alle Spieler 

in der eigenen Hälfte der Spielfläche oder ggfs. in der Anwurfzone befinden.  

 

Beim Anwurf nach einem Tor können sich die Gegenspieler des Werfers jedoch in beiden Hälften 

der Spielfläche aufhalten. 

 

Wird der Anwurf von der Mittellinie ausgeführt (10:3a) müssen die Gegenspieler einen 

Mindestabstand von 3 Metern zum ausführenden Spieler einhalten (15:4, 15:9, 8:7c, 8:8f). 

 

Wird der Anwurf von der Anwurfzone ausgeführt (10:3b), müssen sich die Gegenspieler mit dem 

gesamten Körper außerhalb der Anwurfzonenlinie befinden (15:4, 15:9, 8:7c, 8:8f). 

 

 

 

1. Auf Einwurf wird entschieden, wenn der Ball die Seitenlinie vollständig überquert hat oder wenn ein 

Folge: direkte Hinausstellung
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notwendig ist (Regel 2:8 Abs. 2, Erl. 2). 

 

Der Abwurf gilt als ausgeführt, wenn der vom Torwart gespielte Ball vollständig die Torraumlinie 

überquert hat. 

 

Die Spieler der anderen Mannschaft dürfen sich zwar an der Torraumlinie aufhalten, dürfen aber 

den Ball erst berühren, wenn dieser die Torraumlinie vollständig überquert hat (15:4, 15:9, 8:7c, 

8:8f). 

 

 

 

 

1. Grundsätzlich unterbrechen die Schiedsrichter das Spiel und lassen es durch einen Freiwurf für die 

andere Mannschaft wiederaufnehmen, wenn: 

a. die ballbesitzende Mannschaft eine Regelwidrigkeit begeht, die zum Verlust des Ballbesitzes 

führen muss (4:2-3, 4:5-6, 4:9, 5:6-10, 6:5 Abs. 1, 6:7b, 7:2-4, 7:7-8, 7:10, 7:11-12, 8:2-10, 10:3, 

11:4, 13:7, 14:4-7, 15:7 Abs. 3 und 15:8). 

b. die abwehrende Mannschaft eine Regelwidrigkeit begeht, die dazu führt, dass die 

ballbesitzende Mannschaft den Ball verliert (4:2-3, 4:5-6, 5:5, 6:2b, 6:7b, 7:8, 8:2-10). 

2. Die Schiedsrichter sollten eine Kontinuität im Spiel zulassen, indem sie eine vorschnelle 

Unterbrechung des Spiels durch eine Freiwurf-Entscheidung vermeiden. 

 

Dies bedeutet, dass die Schiedsrichter gemäß Regel 13:1a keinen Freiwurf geben sollten, wenn die 

abwehrende Mannschaft unmittelbar nach der von der angreifenden Mannschaft begangenen 

Regelwidrigkeit in Ballbesitz kommt. 

 

Gleichfalls sollten die Schiedsrichter gemäß Regel 13:1b erst dann eingreifen, wenn klar ist, dass 

die angreifende Mannschaft wegen der von der abwehrenden Mannschaft begangenen 

Regelwidrigkeit den Ballbesitz verloren hat oder nicht in der Lage ist, den Angriff fortzusetzen. 

 

Wenn eine persönliche Ahndung wegen einer Regelwidrigkeit zu geben ist, können die 

Schiedsrichter das Spiel umgehend unterbrechen, wenn dies für die Mannschaft, die die 

Regelwidrigkeit nicht begangen hat, keine Benachteiligung ergibt. Ansonsten sollte die Bestrafung 

bis zum Ablauf der vorliegenden Situation aufgeschoben werden. 

 

Regel 13:2 gilt nicht im Falle von Verstößen gegen die Regeln 4:2-3 oder 4:5-6, bei denen das Spiel 
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b. den Gegenspieler oder Mitspieler verbal oder mit Gesten zu stören oder einen Gegenspieler 

anzuschreien, mit dem Ziel ihn abzulenken; 

c. Verzögerung der Wurfausführung der gegnerischen Mannschaft durch das Nichteinhalten des 

3-m-Abstands oder anderer Verhaltensweisen; 

d. der Versuch, durch „Schauspielerei“ Provokationen oder Überreaktionen ein Vergehen 

vorzutäuschen oder die Wirkung eines Vergehens zu übertreiben, um eine 

Spielzeitunterbrechung oder eine unverdiente Strafe eines gegnerischen Spielers zu 

provozieren (siehe auch 8:8g); 

e. aktives Abwehren von Würfen oder Pässen durch das Benutzen von mit dem Fuß oder 

Unterschenkel, wenn diese Bewegung die Körperfläche des Spielers vergrößert. Rein 

reflexartige Bewegungen wie z. B. Schließen der Beine werden nicht bestraft (siehe auch Regel 

7:8 und 8:8e); 

f. wiederholtes Betreten des Torraums aus taktischen Gründen. 

 

8. Bestimmte Unsportlichkeiten werden als schwerwiegender angesehen und haben deshalb eine 

direkte Hinausstellung zur Folge, unabhängig davon, ob der betreffende Spieler oder Offizielle zuvor 

eine Verwarnung erhalten hat. Hierzu gehören u. a. folgende Vergehen: 

a. lautstarker Protest mit intensivem Gestikulieren oder provokatives Verhalten; 

b. wenn der Spieler bei einer Entscheidung gegen seine Mannschaft den Ball nicht sofort fallen 

lässt oder niederlegt, so dass er spielbar ist; 

c. einen in den Auswechselbereich gelangten Ball blockieren. 

d. wenn der Wurf eines in einer freien Spielsituation ungehindert werfenden Spielers den Kopf des 

Torwarts trifft; 

e. deutliches Abspreizen oder Anheben eines bzw. beider Unterschenkel oder Füße mit dem Ziel, 

einen Pass oder Torwurf zu blocken/wegzuschlagen, was einen deutlichen Einfluss auf die 

Spielsituation zur Folge hat (siehe auch Regel 7:8 und 8:7e);  

f. aktives Verhindern der Wurfausführung der gegnerischen Mannschaft und Nichteinhalten des 

3-m-Abstands und/oder andere Regelverstöße, die die Ausführung des Wurfs verhindern; 

g. der Versuch, die Schiedsrichter durch Simulieren hinsichtlich der Aktionen eines Gegenspielers 

zu täuschen, wenn nur in sehr geringem Maße oder gar kein Kontakt mit dem betreffenden 

Körperteil hergestellt worden ist, um eine Spielzeitunterbrechung oder eine unverdiente Strafe 

eines gegnerischen Spielers zu provozieren (siehe auch 8:7d); 

h. Abwehren oder Fangen eines Wurfs auf ein leeres Tor durch einen Spieler, wenn dieser dabei 

den Torraum betritt. 

 

Hinweis: 

Kriterien für Treffer mit dem Ball gegen den Kopf des Torwarts: 

• Die Regel ist nur in freien Spielsituation anzuwenden, d. h., wenn sich zwischen dem Werfer 

und dem Torwart kein Verteidiger befindet. 

Folge: direkte Hinausstellung
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sofort durch ein Signal des Zeitnehmers, des Delegierten oder der Schiedsrichter unterbrochen 

werden muss. 

3. Wenn eine Regelwidrigkeit erfolgt, die gemäß Regel 13:1a-b normalerweise zu einem Freiwurf führt, 

wenn der Ball nicht im Spiel ist, wird das Spiel mit dem Wurf wiederaufgenommen, der dem Grund 

für die gegebene Unterbrechung entspricht (siehe auch Regel 8:10c 8:11a, besondere 

Anweisungen in den letzten 30 Sekunden sowie Reglement für elektronische Team-Time-outs). 

4. Zusätzlich zu den Situationen gemäß Regel 13:1a-b wird in bestimmten Fällen, in denen das Spiel 

ohne Regelwidrigkeit einer Mannschaft unterbrochen wurde (d. h., wenn der Ball im Spiel ist), ein 

Freiwurf zur Wiederaufnahme des Spiels gegeben: 

a. wenn eine Mannschaft zum Zeitpunkt der Unterbrechung in Ballbesitz ist, behält sie den 

Ballbesitz; 

b. wenn keine der Mannschaften in Ballbesitz ist, erhält die Mannschaft, die zuletzt in Ballbesitz 

war, erneut den Ballbesitz. 

5. Wenn eine Freiwurf-Entscheidung gegen die Mannschaft gegeben wird, die beim Pfiff des 

Schiedsrichters in Ballbesitz ist, muss der Spieler, der den Ball zu diesem Zeitpunkt hat, diesen 

umgehend an der Stelle auf den Boden fallen lassen oder niederlegen, sodass er spielbar ist (8:8b). 

 

6. Der Freiwurf wird normalerweise ohne Anpfiff (ausgenommen 15:5b) grundsätzlich an der Stelle 

ausgeführt, an der die Regelwidrigkeit begangen wurde. Ausnahmen von diesem Grundsatz: 

 

In den unter 13:4a-b beschriebenen Situationen wird der Freiwurf nach dem Anpfiff grundsätzlich 

an der Stelle ausgeführt, an der sich der Ball zum Zeitpunkt der Unterbrechung befand. 

 

Wenn ein Schiedsrichter oder Delegierter (der IHF oder einer Kontinentalföderation/eines 

nationalen Verbandes) das Spiel wegen einer Regelwidrigkeit durch einen Spieler oder 

Mannschaftsoffiziellen der abwehrenden Mannschaft unterbricht und eine Ermahnung oder eine 

persönliche Strafe ausspricht, sollte der Freiwurf an der Stelle ausgeführt werden, an welcher der 

Ball sich bei der Spielunterbrechung befand, sofern dies für die ausführende Mannschaft eine 

günstigere Stelle ist als die, an der die Regelwidrigkeit begangen wurde. 

 

Dasselbe gilt, wenn der Zeitnehmer das Spiel wegen Regelwidrigkeiten gemäß 4:2-3 oder 4:5-6 

unterbricht. 

 

Wie in Regel 7:11 vorgegeben, werden wegen passiven Spiels gegebene Freiwürfe an der Stelle 

ausgeführt, an der sich der Ball bei Spielunterbrechung befand. 

 

Ungeachtet vorstehend festgelegter grundsätzlicher Bestimmungen darf ein Freiwurf niemals im 

eigenen Torraum oder zwischen Freiwurf- und Torraumlinie der gegnerischen Mannschaft 

ausgeführt werden. Müsste er nach den vorstehenden Absätzen eigentlich dort ausgeführt werden, 

Nur bei Buzzer-Einsatz in den Bundesligen zurzeit maßgebend: bei Ballbesitz der gegnerischen Mannschaft führt das 
Verhalten zur Wahlmöglichkeit 7m oder Ballbesitz!
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so ist Ausführungsort die nächstgelegene Stelle außerhalb des eigenen Torraums bzw. der 

Freiwurflinie der gegnerischen Mannschaft. 

 

Kommentar: 

Wie tolerant die Schiedsrichter bei der Frage des Ausführungsorts für einen Freiwurf sein sollten, hängt 

von der Entfernung zum Tor der nicht ausführenden Mannschaft ab. An deren Freiwurflinie muss die 

Ausführung grundsätzlich genau an der Stelle des geahndeten Regelverstoßes erfolgen. Je weiter aber 

der Ort des Regelverstoßes von der Freiwurflinie der abwehrenden Mannschaft entfernt ist, desto 

toleranter sollten die Schiedsrichter sein, was den Ausführungsort angeht. Erfolgte der Regelverstoß 

am Torraum der ausführenden Mannschaft, sollte ein bis zu 3 Meter entfernter Ausführungsort des 

Freiwurfs toleriert werden. 

 

Die beschriebene Toleranz gilt nicht im Anschluss an einen Verstoß gegen Regel 13:5, wenn dieses 

Vergehen die Voraussetzungen der Regel 8:8b erfüllt. In solchen Fällen hat die Ausführung also stets 

genau an der Stelle zu erfolgen, an der die Regelwidrigkeit begangen wurde. 

 

7. Spieler der werfenden Mannschaft dürfen die Freiwurflinie nicht berühren oder überschreiten, bevor 

der Ball die Hand des Werfers verlassen hat; siehe auch die besonderen Beschränkungen nach 

Regel 2:5. 

 

Befinden sich Angriffsspieler vor Ausführung des Freiwurfs zwischen Torraum- und Freiwurflinie, 

müssen die Schiedsrichter dies korrigieren, falls es Einfluss auf das Spiel hat (15:3, 15:6). Der 

Freiwurf wird dann angepfiffen (15:5b). Dasselbe gilt, wenn Spieler der angreifenden Mannschaft 

diese Zone betreten, bevor der Ball die Hand des Werfers verlassen hat und der Wurf nicht 

angepfiffen worden war (15:7 Abs. 2). 

 

Berühren oder überschreiten Spieler der angreifenden Mannschaft nach Anpfiff eines Freiwurfs die 

Freiwurflinie, bevor der Ball die Hand des Werfers verlassen hat, ist auf Freiwurf für die abwehrende 

Mannschaft zu erkennen (15:7 Abs. 3; 13:1a). 

8. Bei der Ausführung eines Freiwurfs muss die Abwehr mindestens 3 Meter vom Werfer entfernt 

stehen. Dies gilt nicht, sofern die Abwehrspieler unmittelbar an ihrer Torraumlinie stehen. Zu frühes 

Eingreifen bei der Wurfausführung ist entsprechend 15:9, und 8:7c und 8:8f zu ahnden. 

 

 

 

Aktives Eingreifen – direkte Zeitstrafe!
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b. den Gegenspieler oder Mitspieler verbal oder mit Gesten zu stören oder einen Gegenspieler 

anzuschreien, mit dem Ziel ihn abzulenken; 

c. Verzögerung der Wurfausführung der gegnerischen Mannschaft durch das Nichteinhalten des 

3-m-Abstands oder anderer Verhaltensweisen; 

d. der Versuch, durch „Schauspielerei“ Provokationen oder Überreaktionen ein Vergehen 

vorzutäuschen oder die Wirkung eines Vergehens zu übertreiben, um eine 

Spielzeitunterbrechung oder eine unverdiente Strafe eines gegnerischen Spielers zu 

provozieren (siehe auch 8:8g); 

e. aktives Abwehren von Würfen oder Pässen durch das Benutzen von mit dem Fuß oder 

Unterschenkel, wenn diese Bewegung die Körperfläche des Spielers vergrößert. Rein 

reflexartige Bewegungen wie z. B. Schließen der Beine werden nicht bestraft (siehe auch Regel 

7:8 und 8:8e); 

f. wiederholtes Betreten des Torraums aus taktischen Gründen. 

 

8. Bestimmte Unsportlichkeiten werden als schwerwiegender angesehen und haben deshalb eine 

direkte Hinausstellung zur Folge, unabhängig davon, ob der betreffende Spieler oder Offizielle zuvor 

eine Verwarnung erhalten hat. Hierzu gehören u. a. folgende Vergehen: 

a. lautstarker Protest mit intensivem Gestikulieren oder provokatives Verhalten; 

b. wenn der Spieler bei einer Entscheidung gegen seine Mannschaft den Ball nicht sofort fallen 

lässt oder niederlegt, so dass er spielbar ist; 

c. einen in den Auswechselbereich gelangten Ball blockieren. 

d. wenn der Wurf eines in einer freien Spielsituation ungehindert werfenden Spielers den Kopf des 

Torwarts trifft; 

e. deutliches Abspreizen oder Anheben eines bzw. beider Unterschenkel oder Füße mit dem Ziel, 

einen Pass oder Torwurf zu blocken/wegzuschlagen, was einen deutlichen Einfluss auf die 

Spielsituation zur Folge hat (siehe auch Regel 7:8 und 8:7e);  

f. aktives Verhindern der Wurfausführung der gegnerischen Mannschaft und Nichteinhalten des 

3-m-Abstands und/oder andere Regelverstöße, die die Ausführung des Wurfs verhindern; 

g. der Versuch, die Schiedsrichter durch Simulieren hinsichtlich der Aktionen eines Gegenspielers 

zu täuschen, wenn nur in sehr geringem Maße oder gar kein Kontakt mit dem betreffenden 

Körperteil hergestellt worden ist, um eine Spielzeitunterbrechung oder eine unverdiente Strafe 

eines gegnerischen Spielers zu provozieren (siehe auch 8:7d); 

h. Abwehren oder Fangen eines Wurfs auf ein leeres Tor durch einen Spieler, wenn dieser dabei 

den Torraum betritt. 

 

Hinweis: 

Kriterien für Treffer mit dem Ball gegen den Kopf des Torwarts: 

• Die Regel ist nur in freien Spielsituation anzuwenden, d. h., wenn sich zwischen dem Werfer 

und dem Torwart kein Verteidiger befindet. 
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1. Die Auswechselräume befinden sich links und rechts der Verlängerung der Mittellinie, außerhalb 

der Seitenlinie, bis zum Ende der jeweiligen Auswechselbank (Zulässig und gemeint ist immer auch 

eine entsprechende Stuhlreihe) und wenn es die Platzverhältnisse ermöglichen, auch dahinter 

(Spielregeln: Abb. 1a und 1b).  

 

Das Reglement für Veranstaltungen/Wettbewerbe der IHF und der Kontinentalföderationen legt fest, 

dass die Auswechselbänke 3,5 m von der Mittellinie beginnen und damit auch die Coachingzone. 

Diese Bestimmung gilt auch als Empfehlung für alle Spiele auf anderen Ebenen. 

 

An der Seitenlinie vor den Auswechselbänken dürfen (bis mindestens 8 m von der Mittellinie) 

keinerlei Gegenstände stehen. 

2. Nur die Spieler und Mannschaftsoffiziellen, die im Spielprotokoll eingetragen sind, dürfen sich im 

Auswechselraum aufhalten (Regel 4:1-2).  

 

Sollte ein Dolmetscher erforderlich sein, hat dieser hinter dem Auswechselraum Platz zu nehmen. 

3. Die Mannschaftsoffiziellen müssen im Auswechselraum komplette Sport- oder Zivilkleidung tragen. 

Farben, die zu Verwechslungen mit den gegnerischen Feldspielern führen können, sind nicht 

erlaubt. 

4. Der Zeitnehmer/Sekretär unterstützt die Schiedsrichter bei der Kontrolle der Besetzung des 

Auswechselraums vor und während des Spiels.  

 

Kommt es vor dem Spiel zu einem Verstoß gegen das Auswechselraum-Reglement, darf das Spiel 

erst beginnen, wenn der Verstoß behoben ist. Kommt es während des Spiels zu einem derartigen 

Verstoß, kann das Spiel nach der nächsten Spielunterbrechung erst wieder beginnen, wenn die 

Angelegenheit geregelt wurde. 

5. Die Mannschaftsoffiziellen haben das Recht und die Pflicht, ihre Mannschaft auch während des 

Spiels zu führen und zu betreuen, und zwar auf faire und sportliche Weise und unter Einhaltung der 

Regeln. Grundsätzlich sollten sie auf der Mannschaftsbank sitzen.  

 

Den Offiziellen ist es jedoch erlaubt, sich in der Coachingzone zu bewegen. Die Coachingzone ist 

der Bereich vor der Auswechselbank und wenn dies möglich ist auch direkt dahinter. 

Die Coachingzone beginnt 3,5 m von der Mittellinie entfernt, endet 8 m vor der jeweiligen Torauslinie 

und umfasst, soweit möglich, den Bereich direkt hinter der Auswechselbank. 

Das Ende der Coachingzone muss mit einer Linie oder einem Klebestreifen mit einer Länge von 50 

cm und einer Breite von 5 cm markiert werden, wobei die Markierung außerhalb des Spielfelds an 

die Seitenlinie anschließt. 

 



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Guidelines, Interpretationen

27.05.2024 27



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Guidelines, Interpretationen

27.05.2024 28



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Guidelines, Interpretationen

27.05.2024 29



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Guidelines, Interpretationen

27.05.2024 30



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Guidelines, Interpretationen

27.05.2024 31



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Guidelines, Interpretationen

27.05.2024 32



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Guidelines, Interpretationen

27.05.2024 33



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Anhänge – Anhang 1 gestrichen

27.05.2024 34



Regelanpassungen zum 01.07.2024 – Anhänge – Anhang 1 gestrichen

27.05.2024 35

 
 

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

14 
  IX. Spielregeln für Hallenhandball  

1. MÄRZ 2024 

 

Taktisches und nicht erlaubtes Verlassen wird in Regel 7:10 behandelt. 

 

5. Ein Wechselfehler ist mit einer Hinausstellung für den fehlbaren Spieler zu ahnden. Begehen 

mehrere Spieler einer Mannschaft in der gleichen Situation einen Wechselfehler, so ist nur der erste 

Spieler, welcher eine Regelwidrigkeit begeht, zu bestrafen. Das Spiel wird mit einem Freiwurf für 

die gegnerische Mannschaft fortgesetzt (13:1a-b; siehe jedoch Erläuterung 7). 

6. Betritt ein zusätzlicher Spieler die Spielfläche ohne Auswechselung oder greift ein Spieler 

unberechtigt vom Auswechselraum aus in das Spielgeschehen ein, erhält dieser Spieler eine 

Hinausstellung. Die Mannschaft muss für die folgenden 2 Minuten um einen Spieler auf der 

Spielfläche reduziert werden (abgesehen davon, dass der zusätzliche Spieler die Spielfläche 

verlassen muss). 

 

Betritt ein hinausgestellter Spieler während seiner Hinausstellungszeit die Spielfläche, erhält er 

erneut eine Hinausstellung, die sofort beginnt, und die Mannschaft muss für die Restzeit der ersten 

Hinausstellung auf der Spielfläche um einen weiteren Spieler reduziert werden. 

 

Das Spiel wird in beiden Fällen mit einem Freiwurf für die gegnerische Mannschaft fortgesetzt 

(13:1a-b; siehe jedoch Erläuterung 7). 

 

7. Alle Feldspieler einer Mannschaft müssen einheitliche Spielkleidung tragen. Die Kombinationen von 

Farbe und Design der beiden Mannschaften müssen sich deutlich voneinander unterscheiden. Alle 

als Torwart eingesetzten Spieler einer Mannschaft müssen eine identische Farbe tragen, die sich 

von den Farben der Feldspieler beider Mannschaften und der Torwarte der anderen Mannschaft 

deutlich unterscheidet (17:3). 

8. Die Spieler müssen auf der Trikotrückseite mindestens 20 cm und auf der Trikotvorderseite 

mindestens 10 cm hohe sichtbare Nummern haben. Dabei muss es sich um Nummern von 1 bis 99 

handeln. Spieler, die zwischen Feldspieler und Torwartposition wechseln, müssen die gleiche 

Nummer benutzen. Die Farbe der Nummern muss sich deutlich von Farbe und Design der 

Spielkleidung abheben. 

9. Die Spieler müssen Sportschuhe tragen. Das Tragen von Gegenständen, welche die Spieler 

gefährden könnten oder mit denen sich Spieler einen unrechtmäßigen Vorteil verschaffen, ist nicht 

erlaubt. Dies betrifft z. B. Kopfschutz, Gesichtsmaske, Handschuhe, Armbänder, Armbanduhren, 

Ringe, sichtbares Piercing, Halsketten oder Ketten, Ohrschmuck, Brillen ohne Haltebänder oder mit 

festen Gestellen sowie alle anderen Gegenstände, welche eine Gefährdung darstellen könnten 

(17:3). 

 

Spieler, die solche gefährlichen Gegenstände tragen / an sich haben, dürfen nicht mitspielen, bis 

der Mangel behoben ist.  

Flache Ringe, kleine Ohrringe und sichtbare Piercings sind erlaubt, wenn sie abgedeckt sind und 
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Taktisches und nicht erlaubtes Verlassen wird in Regel 7:10 behandelt. 

 

5. Ein Wechselfehler ist mit einer Hinausstellung für den fehlbaren Spieler zu ahnden. Begehen 

mehrere Spieler einer Mannschaft in der gleichen Situation einen Wechselfehler, so ist nur der erste 

Spieler, welcher eine Regelwidrigkeit begeht, zu bestrafen. Das Spiel wird mit einem Freiwurf für 

die gegnerische Mannschaft fortgesetzt (13:1a-b; siehe jedoch Erläuterung 7). 

6. Betritt ein zusätzlicher Spieler die Spielfläche ohne Auswechselung oder greift ein Spieler 

unberechtigt vom Auswechselraum aus in das Spielgeschehen ein, erhält dieser Spieler eine 

Hinausstellung. Die Mannschaft muss für die folgenden 2 Minuten um einen Spieler auf der 

Spielfläche reduziert werden (abgesehen davon, dass der zusätzliche Spieler die Spielfläche 

verlassen muss). 

 

Betritt ein hinausgestellter Spieler während seiner Hinausstellungszeit die Spielfläche, erhält er 

erneut eine Hinausstellung, die sofort beginnt, und die Mannschaft muss für die Restzeit der ersten 

Hinausstellung auf der Spielfläche um einen weiteren Spieler reduziert werden. 

 

Das Spiel wird in beiden Fällen mit einem Freiwurf für die gegnerische Mannschaft fortgesetzt 

(13:1a-b; siehe jedoch Erläuterung 7). 

 

7. Alle Feldspieler einer Mannschaft müssen einheitliche Spielkleidung tragen. Die Kombinationen von 

Farbe und Design der beiden Mannschaften müssen sich deutlich voneinander unterscheiden. Alle 

als Torwart eingesetzten Spieler einer Mannschaft müssen eine identische Farbe tragen, die sich 

von den Farben der Feldspieler beider Mannschaften und der Torwarte der anderen Mannschaft 

deutlich unterscheidet (17:3). 

8. Die Spieler müssen auf der Trikotrückseite mindestens 20 cm und auf der Trikotvorderseite 

mindestens 10 cm hohe sichtbare Nummern haben. Dabei muss es sich um Nummern von 1 bis 99 

handeln. Spieler, die zwischen Feldspieler und Torwartposition wechseln, müssen die gleiche 

Nummer benutzen. Die Farbe der Nummern muss sich deutlich von Farbe und Design der 

Spielkleidung abheben. 

9. Die Spieler müssen Sportschuhe tragen. Das Tragen von Gegenständen, welche die Spieler 

gefährden könnten oder mit denen sich Spieler einen unrechtmäßigen Vorteil verschaffen, ist nicht 

erlaubt. Dies betrifft z. B. Kopfschutz, Gesichtsmaske, Handschuhe, Armbänder, Armbanduhren, 

Ringe, sichtbares Piercing, Halsketten oder Ketten, Ohrschmuck, Brillen ohne Haltebänder oder mit 

festen Gestellen sowie alle anderen Gegenstände, welche eine Gefährdung darstellen könnten 

(17:3). 

 

Spieler, die solche gefährlichen Gegenstände tragen / an sich haben, dürfen nicht mitspielen, bis 

der Mangel behoben ist.  

Flache Ringe, kleine Ohrringe und sichtbare Piercings sind erlaubt, wenn sie abgedeckt sind und  
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Spieler nicht gefährden. Das Tragen von Stirnbändern, Kopftüchern und Kapitänsbinden aus 

weichem, elastischem Material ist erlaubt.  

 

Der Mannschaftsverantwortliche bestätigt mit seiner Unterschrift auf dem Spielbericht / der 

Spielermeldung vor dem Spiel die ordnungsgemäße Ausrüstung aller Spieler. Stellen die 

Schiedsrichter nach Spielbeginn trotzdem eine unkorrekte Ausrüstung (nach Regel 4:9) fest, wird 

der Mannschaftsverantwortliche progressiv bestraft und der entsprechende Spieler muss die 

Spielfläche verlassen, bis der Mangel behoben ist. 

 

In Zweifelsfällen zeigt der Mannschaftsverantwortliche nicht eindeutig erlaubte 

Ausrüstungsgegenstände vor dem Spiel den Schiedsrichtern oder dem Delegierten an (siehe auch 

Guidelines und Interpretationen, Anhang 2). 

 

10. Blutet ein Spieler oder hat ein Spieler Blut am Körper oder an der Spielkleidung, muss er die 

Spielfläche umgehend und von sich aus (durch eine reguläre Auswechselung) verlassen, um die 

Blutung zu stoppen, die Wunde abzudecken und Körper und Spielkleidung zu reinigen. Erst dann 

darf er die Spielfläche wieder betreten. 

 

Ein Spieler, welcher im Zusammenhang mit dieser Bestimmung den Anweisungen der 

Schiedsrichter nicht Folge leistet, macht sich unsportlichen Verhaltens schuldig (8:7, 16:1b und 

16:3d). 

11. Im Falle einer Verletzung können die Schiedsrichter zwei teilnahmeberechtigten Personen der 

betreffenden Mannschaft (siehe 4:3) bei Time-out die Erlaubnis erteilen, die Spielfläche zu betreten 

(Handzeichen 15 und 16), um den verletzten Spieler zu versorgen. 

 

Nachdem ein Spieler auf der Spielfläche versorgt wurde, muss er diese umgehend verlassen. Er 

darf die Spielfläche erst nach Abschluss des dritten Angriffs seiner Mannschaft wieder betreten 

(Verfahren und Ausnahmen siehe Erläuterung 8). 

 

Der Spieler kann unabhängig von der Anzahl der gezählten Angriffe bei Wiederaufnahme des Spiels 

nach einer Spielhälfte wieder eingesetzt werden. Betritt dieser Spieler die Spielfläche vorher, wird 

er nach Regel 4:4-4:6 bestraft. 

 

Hinweis:  

Nur nationale Verbände haben das Recht, in Jugend-Spielklassen die Bestimmungen von Regel 4:11 

Abs. 2, auszusetzen. 

 

Wenn eine dritte oder weitere Personen sowie Personen der nicht betroffenen Mannschaft die 

Spielfläche betreten, ist dies im Falle von Spielern nach Regel 4:6 und 16:3a und im Falle von 
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Spieler nicht gefährden. Das Tragen von Stirnbändern, Kopftüchern und Kapitänsbinden aus 

weichem, elastischem Material ist erlaubt.  

 

Der Mannschaftsverantwortliche bestätigt mit seiner Unterschrift auf dem Spielbericht / der 

Spielermeldung vor dem Spiel die ordnungsgemäße Ausrüstung aller Spieler. Stellen die 

Schiedsrichter nach Spielbeginn trotzdem eine unkorrekte Ausrüstung (nach Regel 4:9) fest, wird 

der Mannschaftsverantwortliche progressiv bestraft und der entsprechende Spieler muss die 

Spielfläche verlassen, bis der Mangel behoben ist. 

 

In Zweifelsfällen zeigt der Mannschaftsverantwortliche nicht eindeutig erlaubte 

Ausrüstungsgegenstände vor dem Spiel den Schiedsrichtern oder dem Delegierten an (siehe auch 

Guidelines und Interpretationen, Anhang 2). 

 

10. Blutet ein Spieler oder hat ein Spieler Blut am Körper oder an der Spielkleidung, muss er die 

Spielfläche umgehend und von sich aus (durch eine reguläre Auswechselung) verlassen, um die 

Blutung zu stoppen, die Wunde abzudecken und Körper und Spielkleidung zu reinigen. Erst dann 

darf er die Spielfläche wieder betreten. 

 

Ein Spieler, welcher im Zusammenhang mit dieser Bestimmung den Anweisungen der 

Schiedsrichter nicht Folge leistet, macht sich unsportlichen Verhaltens schuldig (8:7, 16:1b und 

16:3d). 

11. Im Falle einer Verletzung können die Schiedsrichter zwei teilnahmeberechtigten Personen der 

betreffenden Mannschaft (siehe 4:3) bei Time-out die Erlaubnis erteilen, die Spielfläche zu betreten 

(Handzeichen 15 und 16), um den verletzten Spieler zu versorgen. 

 

Nachdem ein Spieler auf der Spielfläche versorgt wurde, muss er diese umgehend verlassen. Er 

darf die Spielfläche erst nach Abschluss des dritten Angriffs seiner Mannschaft wieder betreten 

(Verfahren und Ausnahmen siehe Erläuterung 8). 

 

Der Spieler kann unabhängig von der Anzahl der gezählten Angriffe bei Wiederaufnahme des Spiels 

nach einer Spielhälfte wieder eingesetzt werden. Betritt dieser Spieler die Spielfläche vorher, wird 

er nach Regel 4:4-4:6 bestraft. 

 

Hinweis:  

Nur nationale Verbände haben das Recht, in Jugend-Spielklassen die Bestimmungen von Regel 4:11 

Abs. 2, auszusetzen. 

 

Wenn eine dritte oder weitere Personen sowie Personen der nicht betroffenen Mannschaft die 

Spielfläche betreten, ist dies im Falle von Spielern nach Regel 4:6 und 16:3a und im Falle von 

Direkte Hinausstellung für Spieler – nach Verwarnung des MVA im Wiederholungsfall – Regel 8: 
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4. Im Fall besonderer Regelwidrigkeiten ist direkt auf Hinausstellung zu entscheiden, unabhängig 

davon, ob der Spieler zuvor eine Verwarnung erhalten hat.  

Dies gilt besonders für solche Regelwidrigkeiten, bei denen der fehlbare Spieler eine Gefährdung 

des Gegenspielers in Kauf nimmt (siehe auch 8:5 und 8:6). 

Solche Regelwidrigkeiten sind beispielsweise unter Berücksichtigung der Beurteilungskriterien in 

8:3: 

a. Vergehen, die mit hoher Intensität oder bei hoher Laufgeschwindigkeit begangen werden;  

b. den Gegenspieler für längere Zeit festhalten oder ihn zu Boden ziehen; 

c. Vergehen gegen Kopf, Hals oder Nacken; 

d. starker Schlag gegen den Körper oder gegen den Wurfarm; 

e. der Versuch, den Gegenspieler aus der Körperkontrolle zu bringen (z. B. den Gegenspieler im 

Sprung an den Beinen/Füßen halten, siehe jedoch 8:5a); 

f. mit hoher Geschwindigkeit in den Gegenspieler hineinlaufen oder -springen. 

 

5. Ein Spieler, der seinen Gegenspieler gesundheitsgefährdend angreift, ist zu disqualifizieren (16:6a). 

Die hohe Intensität der Regelwidrigkeit oder die Tatsache, dass diese den Gegenspieler 

unvorbereitet trifft und er sich deshalb nicht schützen kann, machen die besondere Gefahr aus 

(siehe nachstehenden Kommentar zu Regel 8:5). 

 

Neben den in Regel 8:3 und 8:4 angegebenen Merkmalen gelten folgende Entscheidungskriterien:  

a. der tatsächliche Verlust der Körperkontrolle im Lauf oder Sprung oder während einer 

Wurfaktion; 

b. eine besonders aggressive Aktion gegen einen Körperteil des Gegenspielers, insbesondere 

gegen Gesicht, Hals oder Nacken, (Intensität des Körperkontakts); 

c. das rücksichtslose Verhalten des fehlbaren Spielers beim Begehen der Regelwidrigkeit. 

 

Kommentar: 

Auch Vergehen mit geringem Körperkontakt können sehr gefährlich sein und zu schweren Verletzungen 

führen, wenn der Spieler sich im Sprung oder im Lauf befindet und nicht in der Lage ist, sich zu schützen.  

In diesem Fall ist die Gefährdung des Spielers und nicht die Intensität des Körperkontakts maßgebend 

für die Beurteilung, ob auf Disqualifikation zu entscheiden ist. 

 

Dies gilt auch, wenn ein Torwart den Torraum verlässt, um den für den Gegenspieler gedachten Ball 

abzufangen. Er trägt die Verantwortung dafür, dass dabei keine gesundheitsgefährdende Situation 

entsteht. 

 

Er ist zu disqualifizieren falls er: 

a. in Ballbesitz gelangt, aber in der Bewegung einen Zusammenprall mit dem Gegenspieler 

verursacht; 
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6. Ellbogenschutz 
 

Objekt Beispiele Entscheidung Einschränkung Bemerkung 

 
 
 

Ellbogen-
schoner 

 

 

 
 

 
Erlaubt 

  

 
Gut gepolsterte 

Ellbogenschoner aus 

weichen und dünnen 
Materialien sind in 

beliebigen Farben erlaubt.  

 

 
 

Ellbogen-
stützen  

(drei Pads und 

Schaumstoff) 

 
 
 

 

 
 
 

Erlaubt 

 Ellbogenstützen mit drei 
Pads und Schaumstoff-
einsatz sind erlaubt. Die 

Pads müssen das Gleiten 

des Ellbogens auf dem 

Boden ermöglichen und 

eine geprägte Struktur 
aufweisen, die 

Bewegungsfreiheit 

garantiert. 

 
 

Neopren- 
Ellbogen-
stützen 

(ein Pad und 

Schaumstoff) 

 
 

 

 

 
 
 

 
Erlaubt 

 
Neopren-Ellbogenstützen 

mit einem großen Pad 
und Schaumstoffeinsatz 

sind erlaubt. Das Pad 

muss das Gleiten des 

Ellbogens auf dem Boden 

ermöglichen und eine 

geprägte Struktur 
aufweisen, die 

Bewegungsfreiheit 

garantiert. 

Ellbogen-
schützer 

 

 

 

 

 
 

Erlaubt 

Ellbogenschützer sind 

erlaubt, wenn alle 
harten Teile vollständig 

mit Schaumstoff-
bandagen oder 

ähnlichen Produkten 

abgedeckt sind (d. h. 

keine Gefährdung von 

Gegenspielern). 

 
Ellbogenschützer aus 

weichen und dünnen 
Materialien sind in 

beliebigen Farben erlaubt. 

Ellbogenschutz 

 

 

Nicht erlaubt 

  

Nicht erlaubt sind 

Ellbogenschützer, bei 

denen nicht alle mit 
harten Teilen 

vollständig abgedeckt 
sind. 
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7. Knieschutz 
 

Objekt Beispiele Entscheidung Einschränkung Bemerkung 

 
 
 
 
 
 

Knieschützer 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Erlaubt 

 
 
 
 

Knieschützer sind erlaubt, wenn 

alle harten Teile vollständig 
mit Schaumstoffbandagen oder 

ähnlichen Produkten abgedeckt 
sind  

(d. h. keine Gefährdung von 

Gegenspielern). 

 
 

 
Knieschützer aus 

weichen und 
dünnen 

Materialien sind 

in beliebigen 

Farben erlaubt. 

 
 

Knieschützer  
(ein Pad und 

Schaumstoff)  

 

 

 

 
 
 

Erlaubt 

 
Knieschützer mit 

einem großen 
Pad und 

Schaumstoff-
einsatz sind in 

beliebigen Farben 

erlaubt. 

 
 
 
 

 
Neopren-

Kniestützen  

(ein Pad und 

Schaumstoff) 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Erlaubt 

 Neopren-

Kniestützen mit 

einem großen 
Pad und 

Schaumstoff-
einsatz sind 

erlaubt. Das Pad 

muss das Gleiten 

auf dem Boden 

ermöglichen und 

eine geprägte 
Struktur 

aufweisen, die 

Bewegungsfreiheit 

garantiert. 

 
 

Knieschutz 

 

 
Nicht erlaubt 

 Nicht erlaubt sind 

Knieschützer, bei 

denen nicht alle 
harten Teile 
vollständig 

abgedeckt sind. 
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9. Sprunggelenkschutz 
 

Objekt Beispiele Entscheidung Einschränkung Bemerkung 

 
 
 

 
Sprunggelenk-

protektoren 
bzw. harte 

Stabilisatoren  

 

 

 
 
 
 

 
Erlaubt 

Sprunggelenk-

protektoren bzw. harte 

Stabilisatoren sind 

erlaubt, wenn alle 
harten Teile 

vollständig mit 
Schaumstoff-bandagen 

oder ähnlichen 

Produkten abgedeckt 
sind (d. h. keine 

Gefährdung von 

Gegenspielern). Die 

Farbe von Protektoren 

und Tape muss der 
Farbe der Socken 

entsprechen. 

 

 
 
 

 
Knöchel-

bandagen mit 
Bändern 

 

 

 
 
 
 

Erlaubt 

Knöchelbandagen mit 

Bändern sind erlaubt, 

wenn sie keine harten 
Teile aufweisen. Die 

Farbe von Protektoren 

und Tape muss der 
Farbe der Socken 

entsprechen. 

 

Sprunggelenk-
protektoren 
bzw. harte 

Stabilisatoren 

 

 

 

Nicht erlaubt 

 

Sprunggelenk-

protektoren bzw. 

harte 

Stabilisatoren sind 

nicht erlaubt, 

wenn nicht alle 
harten Teile 
vollständig 

abgedeckt sind 
und die Farbe von 

Protektoren und 

Tape nicht der 
Farbe der Socken 

entspricht. 
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10. Kleidung 

Zusammenfassung: 

 
• Lange Hosen sind nicht erlaubt (Ausnahme: Torwart) 

• Es ist Spielern gestattet, unter ihrer Spielkleidung Kompressionskleidung wie kurze Hosen, Leggings oder 

langärmelige Hemden zu tragen. 

• Die Kombination aus Unterziehhose, Knieschützer, Kompressionsstutzen und Socken ist nur erlaubt, wenn es sich 

dabei um vier separate Teile handelt. 

• Die Farbe von Kompressionsbandagen und langärmligen Unterziehhemden muss der Hauptfarbe des Trikots 

entsprechen. 

Für sichtbare Unterbekleidung gelten die folgenden Bestimmungen: 

• Unter dem Trikot getragene Kleidungsstücke müssen dieselbe Hauptfarbe haben wie das Trikot. 

• Die Farbe von Unterziehhosen muss der Hauptfarbe der Hose entsprechen. Unter den Shorts getragene 

Kleidungsstücke müssen dieselbe Hauptfarbe haben wie die Shorts; ausgenommen hiervon ist schwarze 

Unterbekleidung, die unabhängig von der Hauptfarbe der Shorts getragen werden darf. 

• Die Farbe der Unterbekleidung muss für alle Spieler einer Mannschaft einheitlich sein. 

• Alle Spieler einer Mannschaft müssen Socken tragen und die Farbe der Socken muss einheitlich sein. 

• Die Farbe von Kompressionsstutzen muss der Farbe der Socken entsprechen. 

• Jegliche Ausrüstung, die an den Unterschenkeln getragen wird (z. B. Wadenkompressionssocken, 

Knöchelschützer usw.), muss dieselbe Farbe wie die Socken haben. 

• Die Farbe von Sprunggelenkprotektoren muss der Farbe der Socken entsprechen. 

• Ellbogen- und Knieschützer sind in beliebigen Farben erlaubt. 

 

Nationalverbände haben das Recht, für niedrigklassige Vereinswettbewerbe abweichende Regelungen zu treffen. 

 

Objekt Beispiele Entscheidung Bemerkung 

Sport-
kopftücher 

 

 

 

 

Erlaubt 
Einfarbige Sportkopftücher sind erlaubt. Die 

Kopftücher aller Spielerinnen bzw. Spieler einer 

Mannschaft müssen dieselbe Farbe aufweisen. 

Sonstige 
Kopftücher 

 

 

 

 

Nicht erlaubt Sonstige Kopftücher sind nicht erlaubt. 
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Objekt Beispiele Entscheidung Bemerkung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Nicht erlaubt 

Erlaubt 

 

 

 

 

 
Feldspielerinnen und 

Feldspielern ist es nicht gestattet, 
lange Hosen, Strumpfhosen, 

Unterziehhosen und/oder lange 

Kompressionshosen/ 

Kompressionsstrumpfhosen zu 

tragen. 

 

 

Socken 

 

 

Erlaubt 
Die Socken müssen dieselbe 

Farbe und Länge haben. 

 

 

 
Trikots 

 

 
 

Erlaubt 

Die Trikots von Feldspielerinnen 

und Feldspielern, die als Torwart 

zum Einsatz kommen, müssen 
dem Torwarttrikot entsprechen, 

d. h. mit transparentem Material 

bedeckte Löcher für 

Trikotnummern (Vorder- und 

Rückseite) aufweisen (keine 

Löcher). 
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